
 
 

 

 

 

Der vorliegende abgestimmte Verfahrensablauf zwischen der Stadt Ravensburg und den Ravensburger Kita-Trägern orientiert sich an den  
Empfehlungen des Landesgesundheitsamtes (LGA) vom 03.07.2020 sowie den Schutzhinweisen für die Betreuung in Kitas während der 
Coronapandemie von KVJS, UKBW und LGA vom 01.07.2020. 

Kind weist Krankheitssymptome 
auf

Abklärung Symptome:

A Schnupfen, 
Heuschnupfen

Kind darf in der Kita 
bleiben!

Bei Krankheit bis zu 7 
Tagen 

(inkl. Wochenende):

Eltern legen "Bestätigung 
über Arztkontakt" 

(ANLAGE 1) der Kita vor.

Bei Krankheit länger als
7 Tage (inkl. Wochenende):

Eltern legen zusätzlich zur 
"Bestätigung über 

Arztkontakt" die
Gesundheitsbestätigung 
(ANLAGE 2) der Kita vor. 

Kind darf wieder in die Kita 
kommen!

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

       

 

 

     Hinweis: Falls ein Geschwisterkind in der  

     Kita ist und keine Symptome hat, darf  

     dieses in der Kita bleiben. Das Gleiche  

     gilt, wenn nur die Eltern krank sind. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Verfahren bei  Auftreten von Krankheitssymptomen eines 
Kindes im Regelbetrieb unter  Pandemiebedingungen  
 
gü l t i g  ab  09 .07 .2020  in  den  K i tas  im  S tad tgeb ie t  Ravensbu rg 

Ganz a l lgemein g i l t ,  dass  K inde r ,  denen  es  s ich t l i ch  n ich t  gu t  geh t ,  d ie  
e inen  k ranken ,  e rschöp f ten  ode r  le idenden E ind ruck  machen,  n i ch t  in  d ie  
K i ta  gehö ren  und  zu  Hause  b le iben  so l len !  

B Fieber, Husten, Hals-
schmerzen sowie Geruchs- 
und Geschmacksstörungen 
oder Symptome eines 
Atemwegsinfekts? 

Kind muss abge-
holt werden bzw. 
darf nicht in die 
Kita kommen! 


